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Merkblatt 
Marken in Hongkong 

 
 
Laufzeit 
 
Die Laufzeit beträgt zunächst 10 Jahre ab dem Anmeldedatum und ist beliebig oft um weitere 10 
Jahre verlängerbar.  

Benutzungszwang 
 
Eine eingetragene Marke muss in Hongkong für die Waren und Dienstleitungen, für die sie einge-
tragen ist, innerhalb von 3 Jahren nach der Eintragung benutzt werden und die Benutzung darf 
nicht für 3 oder mehr Jahre unterbrochen werden, andernfalls kann die Eintragung wiederrufen 
werden. Eine Benutzung der Marke mit Erlaubnis des Inhabers wird dem Inhaber zugerechnet. 
Das Anbringen der Marke in Hongkong auf Waren oder deren Verpackung, die alleinig für den 
Export aus Hongkong bestimmt sind und die Benutzung einer Dienstleitungsmarke für Dienstleis-
tungen, die außerhalb von Hongkong erbracht werden oder werden sollen, werden als ausrei-
chende Benutzung angesehen.  

Kennzeichnung 
 
Eine Kennzeichnung ist nicht vorgeschrieben. Ein Hinweis auf die Eintragung mit dem Zeichen 
„®“ oder der Angabe „Registered Trade Mark“ ist gleichwohl üblich.  


